
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 16. Juni 2010

895. Strassen (Rifferswil, 676 Mettmenstetterstrasse, 
Albisstrasse bis Im Mattler, km 0.000–0.980/1.260–1.600); 
Instandsetzung, Ausgabenbewilligung

Die 676 Mettmenstetterstrasse ist eine regionale Verbindungsstrasse von
Mettmenstetten nach Hausen a.A. Sie weist einen durchschnittlichen
täglichen Verkehr von 2400 Fahrzeugen mit einem LKW-Anteil von 5,4 %
auf. Als letzte Sanierungsmassnahmen wurden 1985 und 1992 abschnitt-
weise neue Deckschichten eingebaut.

Heute sind die Beläge ausgemagert und weisen wilde Risse auf. In der
Fahrbahn hat es zusätzlich Verdrückungen und Spurrinnen. Die Beläge
genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Sie müssen aus
Gründen der Verkehrssicherheit und zur Werterhaltung ersetzt werden.
Der Innerortsbereich, km 0.980–1.260, ist nicht Gegenstand dieses
 Projektes; dort sind gestalterische Massnahmen geplant, deren Aus -
führungszeitpunkt noch unbekannt ist.

Zusammen mit der Sektion Oberbau und Geotechnik des Tiefbau-
amtes wurde eine auf das Objekt bezogene Lösung erarbeitet: In der
Fahrbahn wird ein Teil des bestehenden Belags abgefräst und eine neue
Binder- und Deckschicht eingebaut. Die Entwässerung wird instand
 gestellt und sämtliche Armaturen der Schlammsammler und Kontroll-
schächte werden erneuert. Die Randabschlüsse werden teilweise ersetzt
und der Gehweg wird mit einer neuen Deckschicht versehen. 

Die Instandsetzungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Bauarbeiten Fr. 1035000
Nebenarbeiten Fr.    60000
Technische Arbeiten Fr. 105000
Total Fr. 1200000

Für die Verwirklichung des Bauvorhabens ist eine gebundene Aus -
gabe von Fr. 1200000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.31410
80050 Staatsstrassenunterhalt (Objekt 84U-20099), zu bewilligen. Der
Betrag ist im Budget 2010 enthalten.
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Instandsetzung der 676 Mettmenstetterstrasse, Albisstrasse
bis Im Mattler, Rifferswil, wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 1200000
zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbau-
amt, bewilligt. 

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreis -
indexes gemäss der Formel Startausgabenbewilligung × Zielindex ÷ Start-
index mit Stichtag 23. April 2010 der Teuerung angepasst.

III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion
und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


